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§ 48 ABO 2005 Abgabe durch die
Krankenhausapotheke

 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Arzneimittel dürfen von Krankenhausapotheken nur auf Grund einer Verschreibung im Einzelfall oder auf

Grund einer schriftlichen Anforderung abgegeben werden. Die arzneimittelrechtlichen und suchtmittelrechtlichen

Bestimmungen und die Bestimmungen des Rezeptpflichtgesetzes und der Rezeptpflichtverordnung bleiben

davon unberührt.

2. (2)Enthält eine Verschreibung oder eine schriftliche Anforderung einen erkennbaren Irrtum oder ist sie

unleserlich, so darf das Arzneimittel nicht abgegeben werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist.

3. (3)Enthält eine Verschreibung bedenkliche Substanzen oder ist auf Grund der Zusammensetzung eine

Unverträglichkeit oder mangelnde Stabilität zu erwarten, so ist der Arzt/die Ärztin oder der Zahnarzt/die

Zahnärztin zu verständigen und die Abgabe bis zur Klärung zu verweigern.

4. (4)Anforderungen können in elektronischer Form erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass diese nur durch dazu

berechtigte Personen erfolgen können und elektronische Signaturen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014

über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt

und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257 vom 28. August 2014 S. 73 (eIDAS-VO) zum Einsatz

kommen.

5. (5)Beim Transport von Arzneimitteln zu den Abteilungen oder anderen Organisationseinheiten der

Krankenanstalt sind die Arzneimittel vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

6. (6)§ 11a Abs. 1 bis 3 gilt sinngemäß.
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